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3950 Gmünd 1 E 1269/25z 
 
 
 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 
 
 

 
Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Gmünd vom 25.08.2025, eingegangen am 28.08.2025 per 
Post, wurde ich als Sachverständiger in der Exekutionssache 
 
 
 
betreibende Partei: RAIFFEISENKASSE ERNSTBRUNN eGen 
 Hauptplatz 11 
 2115 Ernstbrunn 
 

vertreten durch: Dr. Herbert WABNEGG 
 Rechtsanwalt 
 Bösendorferstraße 7 
 1010 Wien 

 
 
verpflichtete Partei: Alina Daniela TIMOCE 
 geb. 02.11.1993 
 Nietzschestraße 20/11 
 4020 Linz 
 

 
 
bestellt und beauftragt, ein Bewertungsgutachten über den Verkehrswert von der 
Liegenschaft in 3972 Großpertholz, Rindlberg 151, Parz. Nr. 485/3, EZ 387, GB 07324 
Großpertholz, BG Gmünd, zu erstatten.   
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Grundlagen der Bewertung: 
 
Befundaufnahme am 26.09.2025 in der Zeit von rd 10.55 Uhr bis 12.05 Uhr im größtenteilsen 
Beisein von 
 

-  Herrn Mihaila Iosif und 
-  dem gefertigten Sachverständigen 
 
 
 
Erhebungen in der Urkundensammlung 

 
 

 
Erhebungen bei der Marktgemeinde Bad Großpertholz 

 
 
 

Erhebungen bei der Abwassergenossenschaft Rindlberg 
 
 
 

Erhebungen bei der Wassergenossenschaft Rindlberg 
 
 
 

Erhebungen bei Herrn Edelsbrunner (angeblicher Eigentümer des Hauses 170) 
 
 
 

Erhebungen beim Finanzamt Gmünd 
 
 
 

Erhebungen beim Abfallverband Gmünd 
 
 
 
 Erhebungen am Realitätenmarkt 
 
 
 
 
Bewertungsstichtag: 
 
 Tag der Befundaufnahme, 26.09.2025 
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I.  B E F U N D: 
 
 
 
Zu bewertendes Objekt: 
Wohnhaus 
Nebengebäude 
 
 
 
Lage des Grundstückes: 
In der KG Großpertholz, im Ortsteil Rindlberg. Die Erschließung erfolgt von der etwa 
nordostseitig angrenzenden Straße, welche eher stark befahren ist (Strecke Gmünd – 
Freistadt). Eine schmälere Stichstraße grenzt nordwestseitig an. 
 
 
Aufschließungen auf öffentlichem Grund: 
Schmutzwasserkanal-, Wasser-, Strom- und Telefonleitungen 
 
 
Form und Niveau des Grundstückes: 
Unregelmäßige Figuration (etwa rechteckig, eher schmal und länglich ausgerichtet) mit einem 
grundsätzlich etwa in Richtung Westen ansteigenden Niveau.  
 
 
Ausmaß des Grundstückes (laut Abfrage vom 25.08.2025, allfällige zwischenzeitig 
eingetretene Veränderungen sind daher nicht berücksichtigt): 
Parzelle Nr. 485/3 972 m² 
 
 
Flächenwidmung: 
Bauland Wohngebiet   
 
Auf die beiliegende Flächenwidmungsplandarstellung ist zu verweisen. 
 
 
Bebauung auf der Liegenschaft: 
Wohnhaus, bestehend aus einer geringfügigen Teilunterkellerung, einem Erdgeschoss und 
einem größtenteils ausgebauten Dachgeschoss 
Nebengebäude 
 
 
Vom Bauakt zur Verfügung gestellte Unterlagen (auszugsweise Auflistung): 
Schreiben Genehmigung: 16.08.1947 (Neubau eines Wohnhauses)  
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Bescheid: 09.03.1977 (Demolierungsauftrag – Holzzubau an der 

Westseite des Hauses zum Einstellen eines 
Autos) 

Bauanzeige: 03.05.1979 (Errichtung eines Gartenzaunes an der Ost- 
und Südseite) 

Baubescheid: 21.12.1992 (Errichtung eines Zimmers) 
Baubescheid: 24.06.1993 (Errichtung einer Flüssiggasanlage) 
Benützungsbewilligungsbescheid: 07.10.1993 (Errichtung einer Flüssiggasanlage) 
Fertigstellungsanzeige: 22.04.1998 (Errichtung eines Dachbodenzimmers) 
Baubescheid: 27.02.2020 (Nachträgliche Bewilligung einer Senkgrube) 
Fertigstellungsanzeige: 25.08.2020 (Nachträgliche Bewilligung einer Senkgrube) 
 
Ein kompletter Bauakt, welcher gänzlich dem Naturstand entsprechende Planunterlagen vom 
Gesamtumfang sowie Bau- und Benützungsbewilligungsbescheide bzw. Fertigstellungs-
meldungen zum Inhalt hat, soll nicht vorhanden sein. Ob der Ursprung der Bausubstanz 
wirklich auf das Jahr 1947 (oder ev. nicht schon früher) zurückzuführen ist, kann nicht definitiv 
angeführt werden. 
 
 
 
Es beziehen sich die Ausführungen auf das Wohnhaus. In einer separaten Beschreibung ist die 
übrige Substanz aufgelistet. Die Daten wurden teilweise örtlich erhoben, den Unterlagen 
entnommen, mitgeteilt bzw. stellen Annahmen dar (detaillierte Ausführungen konnten nicht 
getätigt werden bzw. bestand keine Anwesenheit einer örtlich genau informierten Person); 
die jeweils überwiegenden Ausstattungen sind beschrieben.   
 
 
 
Geschosse: 
Erdgeschoss Raumhöhe ca. 2,28 m im Schlafzimmer und ca. 2,28 m im 

Wohnzimmer 
Dachgeschoss Raumhöhe ca. 2,06 m und Kniestockhöhe ca. 1,0 m im 

Kabinett 2 
 
 
Fundierung: 
Ev. Steinfundierung 
 
 
Kellergeschossaußenmauerwerk: Steinmauerwerk 
 
Erdgeschossaußenmauerwerk:  Stein- und Ziegelmauerwerk 
Mittelmauern: Ziegelmauerwerk 
Zwischenwände:  Ziegelwände 
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Dachgeschossaußenmauerwerk:  Ziegelmauerwerk 
Zwischenwände:  Ständerwände 
 
 
 
Kaminmauerwerk: 
Ziegelmauerwerk  
 
 
 
Decke über Teilunterkellerung: 
Massivdecke 
 
Decke über Erdgeschoss: 
Holzdecke  
 
Decke über Dachgeschoss: 
Holzkonstruktion 
 
 
 
Dachform: 
Satteldach 
 
Dacheindeckung: 
Plattendeckung 
 
Dachrinnen und Abfallrohre sowie Spenglerarbeiten: 
Blechkonstruktionen 
 
 
 
Wärmedämmung in/über oberster Geschoßdecke sowie in der Dachschräge: 
Wurde nur teilweise bzw. nicht in einer dem heutigen Stand entsprechenden Stärke eingebaut 
 
Brandschutzmäßige Abschlüsse: 
Wurden nicht gänzlich ausgebildet bzw. war keine Einsicht möglich 
 
 
 
Die bei den Raumbeschreibungen verwendeten Abkürzungen bedeuten (die Raumwidmungen 
beziehen sich überwiegend auf die vorgefundenen bzw. angenommenen Nutzungen – somit  
ev. abweichend von einer etwaig vorliegenden genauen Plandarstellung, einer allfälligen 
Bewilligung, etc.): 
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D:  Decken- bzw. Schrägflächen 
W: Wandflächen 
B:  Bodenflächen 
 
 
 
 
Erdgeschoss: 
 
Windfang: 
D: Paneele 
W: Paneele und Tapeten 
B: Fliesen 
Die Eingangstüre ist versetzt. 
 
Vorraum 1: 
D: Paneele 
W: Anstrich und teilweise Fliesen 
B: Fliesen 
Der Stromzählerkasten ist angeordnet. Die Heizungsinstallationen sind vorbereitet. 
 
Küche: 
D: Sichtschalung 
W: Sichtschalung und teilweise Fliesen 
B: Melan 
Die Installationen für eine Abwäsche wurden geschaffen. 
 
Wohnzimmer: 
D: Paneele 
W: Styroporplatten und teilweise Verputz 
B: Größtenteils Fertigboden 
 
Bad/WC: 
D: Paneele 
W: Fliesen 
B: Fliesen 
Ein Waschbecken, eine Brause, ein Boiler, ein Waschmaschinenanschluss und ein WC sind 
vorhanden.  
 
Schlafzimmer: 
D: Paneele 
W: Anstrich 
B: Melan 
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Vorraum 2: 
D: Paneele 
W: Anstrich 
B: Fliesen 
Eine Stiege führt in das Dachgeschoss. 
 
Einstellraum: 
D: Anstrich 
W: Anstrich 
B: Fliesen 
Ein Tor wurde eingebaut. 
 
 
 
Dachgeschoss: 
 
Vorraum 1: 
D: Sichtschalung 
W: Sichtschalung 
B: Melan 
Über eine Stiege gelangt man in das Erdgeschoss. 
 
Kabinett 1: 
D: Anstrich 
W: Anstrich 
B: Holzboden 
 
Vorraum 2: 
D: Anstrich 
W: Anstrich 
B: PVC 
 
Kabinett 2: 
D: Tapeten 
W: Tapeten und teilweise Paneele 
B: Teppich 
 
Kabinett 3: 
D: Paneele 
W: Anstrich 
B: Melan 
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Fenster: 
Kunststofffenster mit zweifacher bzw. dreifacher Isolierverglasung und größtenteils Rollläden 
Glasbausteine 
Dachflächenfenster samt Isolierverglasung 
Fehlendes Kellerfenster 
 
 
 
Eingangstür und Tor: 
Holztür mit Isolierglaslichte 
Sektionaltor (ohne elektrischem Antrieb) 
 
 
 
Türen: 
Vollbautüren in Holzstöcken 
Metalltüre in Stahlzarge 
Offener Durchgang 
 
 
 
Stiege vom Erd- zum Dachgeschoss: 
Steile Holzstiege 
 
 
Aufstieg in den Spitzboden: 
Nicht möglich 
 
 
 
 
Fassadenausbildung: 
Verputz  
Geringfügig Wärmedämmverbundsystem (unfertig) 
Steinmauerwerk 
Holzschalung und Plattenverkleidung  
 
 
 
Einfriedungen (diese sowie die Baukörper sind an bzw. im Bereich der Grenzen positioniert; 
nur die als gegenständlich bezeichneten sind erwähnt): 
An der Nordostseite: Holzzaun 
An der Nordwestseite: Holzzaun 
Die beiden übrigen Begrenzungen sollen vermutlich im Anrainereigentum stehen (siehe auch 
Darstellung der Netz NÖ). Dem entgegen steht jedoch die Bauanzeige aus dem Jahre 1979. 
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Außenanlagen auf der Liegenschaft: 
Befestigungen mittels Betonverbundsteinen sind vorhanden. Die übrige Freifläche verfügt 
über einen ungepflegten Rasen, Bäume und Sträucher sind gegeben. Liegenschaftsintern sind 
eine stützmauerartige Abmauerung sowie eine weitere Sockelausbildung vorhanden.  
 
 
 
Wasserversorgung: 
Anschluss an das Leitungsnetz 
Brunnen (angeblich im westlichen Eckbereich situiert und außer Verwendung)  
Betreffend der Rechte und der Dienstbarkeit ist auf die späteren Ausführungen einzugehen 
 
 
Abwasserbeseitigung: 
Anschluss an den Schmutzwasserkanal  
Senkgrube (angeblich zugeschüttet) 
Die Niederschlagswässer münden teilweise unmittelbar neben der Bausubstanz oberflächlich 
frei aus und werden zur Versickerung gebracht (ob ev. auch ein Sickerschacht existiert ist 
unbekannt) 
 
 
Stromversorgung: 
Anschluss an das Leitungsnetz  
 
 
Gasversorgung: 
Nicht vorhanden  
 
 
 
Beheizung der Wohnräume und Warmwasserbereitung: 
Eine Zentralheizungsanlage ist nicht installiert (Radiatoren sind noch vorhanden). Im Bad ist 
ein Boiler situiert.  
 
 
 
 
Sonstiges: 
 
Der angeblich nur kleine Kellerraum konnte nicht begangen werden (es wurden nur Fotos 
durch die Außenmaueröffnung erstellt). Ein Abgang soll nicht existieren. Eine besondere 
Annahme wurde daher getätigt.  
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Im Garten ist der Gastank positioniert. 
 
Mit der Errichtung eines Zubaues wurde ansatzweise nordwestlich vom Bad/WC begonnen.  
 
Etwa südlich vom Wohnhaus sind die Nebengebäude angeordnet. Die kleinere Gerätehütte 
besteht aus einer einfachen Blechkonstruktion. Daneben ist in Holzbauweise ein Lagerraum 
vorhanden. Das Pultdach verfügt über eine Bitumenwellbahndeckung.  
 
 
 
 
 
Beschreibung des Zubehörs: 
Die Kücheneinrichtung, etc. ist auftragsgemäß nicht als Zubehör zu berücksichtigen. 
Gleichlautendes gilt für die umfangreichen Ablagerungen (im Freien und teilweise in den 
Räumen).  
 
 
 
 
 
 
Bau- und Instandhaltungszustand, etc. (es handelt sich um keine taxative Auflistung): 
 
Grundsätzlich ist anzuführen, dass sowohl außen als auch raumseitig an zahlreichen Stellen 
Schadensbilder vorliegen, nicht laufend erbrachte Instandhaltungen, unfachliche sowie 
uneinheitliche Ausführungen und nicht gegebene Fertigstellungen erhoben werden konnten. 
Betreffend dem Zustand, etc. ist auf die Fotodokumentation einzugehen (es wurden noch 
einzelne zusätzliche Fotos angefertigt, welche jedoch aus Kostengründen gleichlautend wie 
eine eingehende Textierung nicht beigefügt wurden). 
 
 
 
 
Allgemein ist anzumerken, dass es sich um eine ältere und unzureichend instandgehaltene 
Bebauung handelt, welche nur über eine geringe Teilunterkellerung verfügt. Die Situierung 
der Immobilie ist neben einer stärker befahrenen Straße gegeben. 
 
 
 
 
Beeinträchtigungen bzw. Schäden zeigen sich an den Fassaden, den Holzteilen, der Deckung, 
den Kaminen, den Außenanlagen, dem Gastank, etc.. 
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In den Räumlichkeiten sind an zahlreichen Stellen Verfärbungen, Abnutzungserscheinungen, 
Verschmutzungen, Verunreinigungen, uneinheitliche sowie nicht fertig gestellte und 
unfachliche Ausführungen, offene Fugen und Risse, Feuchtigkeitseinwirkungen, 
Schimmelbildungen, mechanische Beschädigungen, Korrosionseinwirkungen, 
Geruchsbeeinträchtigungen, etc. wahrnehmbar.  
Frei situierte Installationen wurden erhoben.  
Eine steile „Raumspartreppe“ führt ins Dachgeschoß. 
Derzeit ist eine Beheizung nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
Das vorgefundene Raumprogramm sowie die Raumanordnung, die Bauweise, etc. sind nicht 
den heutigen Bedürfnissen entsprechend. Auf eingeschränkte Raumhöhen ist zu verweisen. 
Die nunmehrigen Anforderungen an Wärmeschutz, Brandschutz, etc. werden nicht erfüllt 
bzw. wurden keine Angaben über die Aufbauten, etc. getätigt. Als stark eingeschränkt kann 
die Interessensgruppe für derartige Liegenschaften angesehen werden. Den genannten 
Umständen wird auch durch die Anwendung eines Abschlages für Marktanpassung Rechnung 
getragen. Auf die Lage der Immobilie, die aktuell angespannte Marktsituation, etc. ist 
einzugehen. 
 
 
 
 
 
 
Ein kompletter Bauakt inkl. gänzlich mit dem Naturstand korrespondierenden 
Baubewilligungen, Planunterlagen sowie einer Benützungsbewilligung bzw. 
Fertigstellungsmeldung vom gesamten Umfang liegt nach Rücksprache mit der Baubehörde 
nicht vor. Es wurde fiktiv davon ausgegangen, dass hierfür keine größeren unwirtschaftlichen 
Investitionen erforderlich werden (mit Ausnahme der ohnehin notwendigen 
Instandsetzungen, etc.). Sollte dies nicht der Fall sein würde eine entsprechende 
Wertminderung resultieren. Eine detaillierte Überprüfung betreffend Übereinstimmung mit 
dem Bewilligungsstand bzw. Bewilligungsfähigkeit wurde nicht durchgeführt. Die erhobenen 
Planunterlagen werden auszugsweise ohne der Vornahme von Abänderungen/Ergänzungen 
beigefügt (eine komplette Bestandsplananfertigung vom Gesamtumfang erfolgte aus 
Kostengründen nicht; nur eine skizzenhafte Grundrissdarstellung wurde angefertigt; die bei 
der Befundaufnahme zugesagte Übermittlung eines Bestandsplanes konnte nicht erfolgen, da 
dieser doch nicht existieren soll).   
 
 
 
 



Bmstr. Dipl.-Ing. (FH)  Mario SCHALKO, M.A. 

Seite 12 

 
 
 
 
Hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit sämtlicher haustechnischer Anlagen, Installationen 
sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, etc. können keine Angaben getätigt werden, eine 
Befundung erfolgte nicht. Ebenso wurden statische und bauphysikalische sowie geologische 
Untersuchungen, Objektsicherheitsprüfungen, Bauzustandsbegutachtungen, etc. nicht 
vorgenommen. Gemäß augenscheinlicher Wahrnehmung bestehen jedoch Problemstellen 
bzw. ist auf nicht bekannte Aufbauten einzugehen. Ein zur Verfügung gestellter (alter) 
Energieausweis ist auszugsweise beigefügt. Mehrfach waren aufgrund von Lagerungen, 
Bewuchs und nicht gegebener Zutrittsmöglichkeiten sowie mangelnder Belichtung die 
Befundungen nicht bzw. nur in eingeschränktem Umfang gewährleistet. 
 
 
 
 
Betreffend den Verlauf der Grundgrenzen sowie der Grundstücksfläche konnte keine 
Überprüfung erfolgen, eine Vermessung wurde nicht beauftragt (Erhebungen beim 
Vermessungsamt wurden nicht vorgenommen). Ob bzw. in welchem Umfang 
Grenzüberbauten bzw. „rechtmäßige Nutzungen“ vorliegen, kann nicht im Detail angeführt 
werden. Die Fläche gemäß Grundbuchsabfrage wird zugrunde gelegt. Allfällige (insbesondere 
unentgeltliche) Abtretungen, Ersitzungen, etc. sind nicht berücksichtigt.  
 
 
 
 
Bei der Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine Kontaminationen bestehen; auf 
solche wurde auch nicht verwiesen – diesbezügliche eingehende Befundungen erfolgten 
nicht. Allfällige Beeinträchtigungen bzw. Wertminderungen, etc. wären ohnehin von einem 
speziellen Fachgutachter nach der Vornahme von entsprechenden Untersuchungen zu 
behandeln. Hochwassereinwirkungen bzw. hohe Grundwasserstände sowie größere 
Grundwasserschwankungen sollen nicht vorgelegen haben.  
 
 
 
 
Allfällige weitere Rückstandsbeträge, Pfandrechte sowie allenfalls aushaftende Darlehen, etc. 
wurden in der Bewertung nicht berücksichtigt. Gemäß Rücksprache mit dem 
Gemeindeverband bestehen Rückstände; bei der Gemeinde sollen per 17.11.2025 keine 
Beträge aushaften. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass die Berechnungsflächen 
der Abgabenbescheide, etwaige Nachforderungen hinsichtlich Anschlussabgaben, 
Aufschließungen, Benützungsgebühren, etc. nicht geprüft wurden. Gemäß Rücksprache mit 
der Abwassergenossenschaft und der Wassergenossenschaft Rindlberg liegen aushaftende 
Beträge von den laufenden Benützungsgebühren vor (diese wurden jedoch nicht in Abzug 
gebracht, da vermutlich keine dingliche Wirkung existiert – vorbehaltlich rechtlicher Prüfung). 
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Es soll die Liegenschaft eigen genutzt sein bzw. steht diese leer. Auf das Vorliegen von zu 
berücksichtigenden Bestandsverhältnissen wurde nicht verwiesen, sodass bei der Bewertung 
von einem gänzlich bestandsfreien Zustand ausgegangen wurde.  
 
 
 
Betreffend des im Grundbuch eingetragenen Rechtes und der Dienstbarkeit wird auf die 
beigefügten Unterlagen verwiesen. Bei der Befundaufnahme konnten diesbezüglich keine 
Angaben getätigt werden. Die telefonische Rücksprache mit Herrn Edelsbrunner (angeblicher 
Eigentümer des Hauses 170) brachte das Ergebnis, dass es sich um keine Trinkwasserqualität 
handelt. Weiters wurde mitgeteilt, dass die Leitung defekt ist und eine Wassernutzung der 
berechtigen Liegenschaften schon seit rd 20 Jahren nicht mehr erfolgt. Vorbehaltlich 
genauerer Prüfungen und Erhebungen wird daher für dieses Recht und die Dienstbarkeit kein 
Wertansatz vorgenommen, da eine Erneuerung der Zuleitung aufgrund der Investitionskosten 
(auch in Verbindung mit den nur geringen Wassergebühren beim Bezug von der örtlichen 
Genossenschaft) nicht wirtschaftlich ist. Eine besondere Annahme wurde hiermit getätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  B E W E R T U N G: 
 
 
 
 
 
Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt aufgrund der überwiegend für derartige Objekte 
vorliegenden Eigennutzung grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren. In den angeführten 
Preisen sind die anteiligen Werte für Fundierung und Dachkonstruktion, geringe 
Teilunterkellerung, etc. enthalten.  
 
 
 
 
972 m²  Grundfläche mit der Widmung „Bauland Wohngebiet“,  

bewertet auf Grund der Lage, der Figuration  
der Liegenschaft, etc. mit € 13,-- i.M. per m² rd € 12.600,-- 
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Wert der Aufschließungsabgabe im Sinne  
der N.Ö. Bauordnung, Einheitssatz  
der Marktgemeinde Bad Großpertholz, € 475,-- 
 
Laut Auskunft gilt für der Koeffizient 1,0 als bezahlt 
Eine Förderung im Ausmaß von mind. 30 % soll bei  
10-jähriger Hauptwohnsitzbegründung gewährt  
werden, wobei die Fläche mit 700 m² beschränkt ist 
(die energiekennzahlenabhängige Zusatz- 
förderung wird nicht berücksichtigt) 
 

 972 m² = 31,1769 m x € 475,-- x 1,0 – 

 700 m² = 26,4575 m x € 475,-- x 1,0 x 0,3  rd € 11.000,-- 
 
 
 
 
 
 
Verbaute Fläche (laut teilweisem Naturmaß sowie Annahmen): 
 
Erdgeschoß: 
6,30 x 18,35 m i.M. + 2,30 x 4,75 m i.M. = rd 127 m² 
 
Dachgeschoß (inkl. Seitenböden): 
6,30 x 18,35 m i.M. + 2,30 x 4,75 m i.M. = rd 127 m² 
 
 
 
 
127 m² verbaute Fläche a € 2.300,-- i.M. inkl. USt. =  rd € 292.100,-- 
127 m² verbaute Fläche a € 1.400,-- i.M. inkl. USt. =  rd € 177.800,-- 
    € 469.900,-- 
 
 
 
 
 
Abzüglich eines Abschlages für rückgestauten  
Erhaltungsaufwand (Behebung der Bauschäden –  
angenommener Pauschalbetrag –  
ohne Vornahme von Eingriffen, etc.) - rd €  70.000,-- 
Gekürzter Herstellungswert  €    399.900,-- 
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Abzüglich mittlere Altersabwertung  
unter Berücksichtigung des Gebäudealters,  
der teilweise erbrachten Adaptierungsarbeiten, 
der üblichen Nutzungsdauer, der  
vorliegenden Bauweise sowie dem  
Verwendungszweck der Substanz, etc.  
in der Höhe von   
rd 65 – 70 % von  € 399.900,-- - rd € 269.900,-- € 130.000,-- 
 
 
 
 
 
Abzüglich der wirtschaftlichen Wertminderung  
zufolge des verlorenen Bauaufwandes. 
Jeder Ersteher eines Gebäudes, welcher  
dasselbe nicht selbst errichtet hat, würde 
sich einen Neubau nach seinen eigenen  
Vorstellungen herstellen und braucht nicht das 
Vorgegebene zur Kenntnis nehmen (Umfang, 
Baustoffe, Ausstattung, Größe, etc.) 
rd 10 - 15 % vom fiktiven Herstellungswert von € 469.900,-- - rd € 58.700,-- 
 
 
 
 
 
Wert der Außenanlagen, Befestigungen, etc.  rd €   3.000,-- 
 
 
 
 
 
Anschlussgebühren und –abgaben rd €  18.600,-- 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Sachwert € 116.500,-- 
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Im Rahmen dieser Bewertung ist der Verkehrswert anzugeben. 
 
Unter Verkehrswert im Sinne § 2 LBG versteht man jenen Preis, welcher bei der Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Wirtschaftslage, der Situation auf dem Realitäten- und Kapitalmarkt erzielt 
werden kann. 
 
Dabei wird nicht Bedacht auf allfällige subjektive Wertvorstellungen einzelner Personen 
genommen, sondern orientiert sich vielmehr ausschließlich nach dem nach objektiven 
Maßstäben erhobenen Befund aller den Wert beeinflussenden Umstände tatsächlicher, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Art. 
 
 
 
Abschlag für Marktanpassung (ebenso ist auf 
die bereits erwähnten „Umstände“ sowie 
Beeinträchtigungen zu verweisen)  
 
rd 30 - 35 % von € 116.500,-- - rd € 37.500,-- 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
ohne Berücksichtigung der 
Abgabenrückstände mit dinglicher Wirkung  € 79.000,-- 
 
 
 
 
Laut Kontoblatt liegt beim Gemeindeverband ein Rückstand per 12.11.2025 in der Höhe von 
€ 78,33 (bzw. € 75,33 ohne Mahngebühr) vor. Es werden diese reduzierten Beträge vom oben 
erwähnten Verkehrswert in Abzug gebracht (Rundung auf € 100,--). Ob diesen bzw. weiteren 
Beträgen dingliche Wirkung zukommt stellt eine rechtliche Thematik dar und wurde nicht 
geprüft.       
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
mit Berücksichtigung der zuvor erwähnten  
Abgabenrückstände (mit angen. dinglicher Wirkung) rd € 78.900,-- 
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N.S.: Etwaige Kontaminationen (Belastungen des Bodens, der Bausubstanz, 

Radoneinwirkungen, etc.) sind im oben angeführten Verkehrswert nicht berücksichtigt.  
 
 
 Die durchgeführte Datenbankabfrage vom Altlastenportal brachte das Ergebnis, dass die 

gegenständliche Liegenschaft nicht in diesem Kataster eingetragen ist (weiterführende 
Erhebungen erfolgten nicht).  

 
 

Das Zubehör sowie das Inventar samt Einbaumöbel, die Lagerungen, die 
Einrichtungsgegenstände, etc. sind (soweit nicht explizit anderslautend erwähnt) nicht 
Gegenstand der Bewertung. 

 
 
 Allfällige Rechte und Lasten, Darlehen, Rücklagen, Kautionen, Rückforderungen, 

(weitere) Rückstandsbeträge, Bestandsverhältnisse, Superädifikate, Unterschutz-
stellungen, etc. wurden bei der Bewertung nicht in Ansatz gebracht (soweit nicht explizit 
anderslautend erwähnt).  

 
 

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass vor einer Transaktion unbedingt die 
Durchführung von Erhebungen/Überprüfungen in rechtlicher, steuerlicher, technischer 
Hinsicht, etc. zu empfehlen ist.  

 
 

Grundsätzlich wird hinsichtlich der Höhe des Verkehrswertes auch auf folgende 
wesentliche Ausführungen verwiesen (Auszug aus der ÖNORM B 1802-1  
vom 01.03.2022 „Liegenschaftsbewertung“): 
 

Pkt. 4.4 Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 
 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen und Annahmen zu treffen, ist das Ergebnis der Bewertung 
keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe. Der Gutachter hat 
jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert anzugeben.  
Auftraggeber sind insbesondere darauf hinzuweisen, dass der ermittelte 
Verkehrswert/Marktwert bzw. andere ermittelte Werte nicht bedeuten, dass 
ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im 
Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist und 
einer stichtagsbezogenen Betrachtungsweise unterliegt und nur durch 
Vornahme adäquater Vermarktungsmaßnahmen sowie unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Verwertungszeitraumes erzielt 
werden kann. 
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Gastern, 20.11.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umseitig den Originalausfertigungen angeschlossen (die grafischen Darstellungen sind nicht 
maßstabsgetreu und teilweise nicht eingenordet): 
 
Grundbuchsauszug  
Landkartenausschnitt 
Orthofotodarstellungen samt Hochwasserüberlagerung 
Orthofotodarstellung samt Hochwasser- und Fließwegeüberlagerung  
DKM Auszug samt Orthofoto- und Fließwegeüberlagerung 
DKM Auszug samt Orthofotoüberlagerung und Höheneintragungen 
Flächenwidmungsgsplan 
Naturschutzabfrage 
Planunterlagen (auszugsweise, nicht komplett dem Naturstand entsprechend) 
Grundrissschemaskizzen 
Aktenvermerk 
Energieausweis (auszugsweise) 
Kontoblatt 
Einheitswertbescheid 
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag und DKM 
Datenbankabfrage vom Altlastenportal betreffend etwaiger Bodenkontaminationen 
Fotodokumentation (teilweise geben die Bilder auch nicht gegenständliche Bereiche wieder) 
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Grundrissschemaskizzen 
 
Erdgeschoß und Dachgeschoß 
 
Ohne Fenster- und  
Türeintragungen, etc. 
 
Ohne Maßstab 
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Fotos betreffend des Rechtes sowie der Dienstbarkeit: 
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